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§ 21 Bgld. BauG Parteien

Bgld. BauG - Burgenlandisches Baugesetz 1997

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

(1) Parteien im Bauverfahren sind

1. der Bauwerber,
2. der Grundeigentimer bzw. die Miteigentiimer, wenn der Bauwerber nicht Alleineigentimer ist,
3. die Eigentumer jener Grundstucke, die von den Fronten des Baues weniger als 15 m entfernt sind (Nachbarn),

4. die Burgenlandische Landesumweltanwaltschaft im Sinne des8 3 des Gesetzes Uber die Burgenlandische
Landesumweltanwaltschaft, LGBI. Nr. 78/2002, in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Ein Nachbar kann gegen die Erteilung der Baubewilligung mit der Begriindung Einwendungen erheben, dass er
durch das Vorhaben in seinen Rechten verletzt wird.

(3) Ist das Recht, dessen Verletzung behauptet wird, im Privatrecht begriindet (privatrechtliche Einwendung), so hat die
Baubehdorde einen gutlichen Ausgleich zu versuchen. Kommt eine Einigung zustande, ist sie in der Verhandlungsschrift
festzuhalten und im Bescheid darauf hinzuweisen; kommt keine Einigung zustande, sind die streitenden Parteien
hinsichtlich dieser Einwendung auf den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen. Dies ist unter Anflhrung der
Einwendung in der Verhandlungsschrift und im Bescheid ausdricklich anzufihren.

(4) Wird die Verletzung von Vorschriften dieses Gesetzes oder von sonstigen bau- und raumplanungsrechtlichen
Vorschriften (zB Bauverordnung, Flachenwidmungsplan, Bebauungsplan, Bebauungsrichtlinien) behauptet, die nicht
nur dem o&ffentlichen Interesse, sondern auch dem Interesse des Nachbarn dienen (6ffentlichrechtliche Einwendung),
hat die Baubehorde hiertiber im Bescheid zu erkennen und gegebenenfalls die Baubewilligung zu versagen oder die
Einwendung als unbegriindet abzuweisen und die Baubewilligung zu erteilen.

(5) Andere Einwendungen sind als unzuldssig zuriickzuweisen.

(6) Im Bauverfahren Ubergangene Parteien kdnnen ihre Rechte bis spatestens vier Wochen nach Baubeginn bei der
Baubehorde geltend machen.

In Kraft seit 11.04.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_baug/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=78/2002&Bundesland=Burgenland&BundeslandDefault=Burgenland&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 21 Bgld. BauG Parteien
	Bgld. BauG - Burgenländisches Baugesetz 1997


